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Chancengleichheit von berufstätigen Frauen in Deutschland und der EU

Der Europäische Sozialfonds (ESF) bietet die Möglichkeit, Beschäftigungs-
hilfen und Maßnahmen zur beruflichen Bildung zur Qualifizierung und zur
besseren Eingliederung auf dem Arbeitsmarkt durchzuführen. Ein besonderer
Schwerpunkt liegt auf der Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen
und Männern auf dem Arbeitsmarkt. Eine effizientere Gestaltung und Durch-
führung der vielen Maßnahmen muss ununterbrochen angestrebt sein. Der Er-
folg der Förderung muss zu quantifizieren sein, um Maßnahmen entsprechend
abzuändern bzw. neu zu definieren.

1. Welche Maßnahmen zur Steigerung des Frauenanteils an den Fördermaß-
nahmen des ESF wird die Bundesregierung ergreifen?

Sind darunter auch Maßnahmen, die sich ausschließlich an Frauen richten?

Welche Maßnahmen des Bundes werden dies im Einzelnen sein?

Welchen Umfang werden diese einnehmen, d. h. für wie viele Frauen wer-
den die Maßnahmen geplant?

Die Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern auf dem
Arbeitsmarkt ist in den Strukturfondsverordnungen ausdrücklich verankert. In
der neuen Förderperiode 2000 bis 2006 stellen die „Beseitigung der Ungleich-
behandlung von Männern und Frauen“ sowie die „Förderung ihrer Gleichbe-
handlung“ ein zentrales Ziel der Europäischen Strukturfonds dar.1) Dieses Ziel
gilt für alle Maßnahmen im Rahmen der Strukturfonds und ist bei der Planung
und Durchführung generell zu beachten. Im Rahmen des Europäischen Sozial-
fonds (ESF) kommt dieser Zielsetzung eine besondere Bedeutung zu. Für die
Programme des ESF ist geregelt, dass spezifische Maßnahmen für Frauen ein

1) Art. 1 letzter Absatz Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 des Rates vom 21. Juni 1999 mit allgemeinen
Bestimmungen über die Strukturfonds, ABl. L 161 vom 26. Juni 1999, S. 1.
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eigenständiges Politikfeld darstellen.2) Dies bedeutet, dass im Rahmen des ESF
„spezifische Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs von Frauen zum und
ihrer Beteiligung am Arbeitsmarkt, einschließlich ihres beruflichen Aufstiegs,
ihres Zugangs zu neuen Beschäftigungsmöglichkeiten und zum Unternehmer-
tum, sowie Verringerung der geschlechtsspezifischen Aufteilung des Arbeits-
markts“ gefördert werden. Für diese spezifischen Maßnahmen werden 10 %
der zur Verfügung stehenden ESF-Mittel eingesetzt. Darüber hinaus wird die
„Gleichstellung von Frauen und Männern im Sinne der allgemeinen Politik der
Chancengleichheit (Mainstreaming-Politik)“ bei der Förderung im Rahmen des
ESF als Querschnittsaufgabe berücksichtigt.3)

Gemäß diesen Vorgaben hat die Bundesregierung die Programme für die Um-
setzung des ESF in der neuen Förderperiode 2000 bis 2006 formuliert. Auf-
grund der bestehenden Ungleichgewichte zwischen Männern und Frauen bei
der Erwerbsbeteiligung und wegen der bestehenden geschlechtsspezifischen
Teilung des Arbeitsmarktes wird die Gleichstellung von Frauen als übergrei-
fendes Politikziel sowie Querschnittsaufgabe in allen Bereichen der Arbeits-
markt- und Beschäftigungspolitik verstanden. Im Sinne der Politik des Gender-
Mainstreaming soll mit den Mitteln der Strukturfonds darauf hingewirkt wer-
den, den geschlechtsspezifischen Benachteiligungen, die sich insbesondere in
schlechterer Bezahlung und geringeren Karrierechancen niederschlagen, wirk-
sam zu begegnen. Generell wird – wie bereits in der Vergangenheit im Rahmen
des ESF der Fall – dem Gender-Mainstreaming-Ansatz sowohl in qualitativer
als auch in quantitativer Hinsicht Rechnung getragen.
Im Einzelnen bedeutet dies:
– Berücksichtigung von Frauen in allen Maßnahmen für Arbeitslose und sons-

tige nicht erwerbstätige Personen (z. B. Berufsrückkehrerinnen) zumindest
entsprechend ihres Anteils an den Arbeitslosen; bei Maßnahmen für Er-
werbstätige bzw. Existenzgründer und -gründerinnen entsprechend des An-
teils von Frauen an den Erwerbstätigen;

– Bereitstellung von Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen für spe-
zifische Gruppen von Frauen: Berufsrückkehrerinnen, Migrantinnen, allein-
erziehende Frauen, ältere Arbeitnehmerinnen und ältere arbeitslose Frauen
sowie Akademikerinnen;

– Systematische Analysen der Ursachen der Benachteiligungen von Frauen
am Arbeitsmarkt;

– bevorzugte Förderung der Qualifizierung von Mädchen und Frauen in zu-
kunftsträchtigen und derzeit noch überwiegend von Männern besetzten Be-
rufen und Branchen, z. B. in der Medienwirtschaft, im Umweltschutz und
Tourismus, in den produktionsbezogenen Dienstleistungen und den Berufen
der Informations- und Kommunikationstechnologie;

– Verbesserung des Zugangs zur Informationsgesellschaft für alle oben ge-
nannten Gruppen von Frauen;

– weitere Erschließung der Potenziale von Frauen als Existenzgründerinnen
(aus der Arbeitslosigkeit heraus, aus einer Beschäftigung heraus sowie für
Hochschulabsolventinnen);

– Einbettung der Einzelmaßnahmen in ein Konzept zur übergreifenden Förde-
rung von Frauen in allen Lebenslagen.

Die Evaluierung der Verwirklichung des Ziels der Gleichstellung von Frauen
und Männern in der vergangenen Förderperiode 1994 bis 1999 hat gezeigt, dass

2) Art. 2 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1784/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
12. Juli 1999 betreffend den Europäischen Sozialfonds, ABl. L 213 vom 13. August 1999, S. 5.

3) Art. 2 Abs. 2 Verordnung betreffend den Europäischen Sozialfonds.
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der Frauenanteil an den Fördermaßnahmen des ESF bei 49,1 % lag. Die Bun-
desregierung ist bestrebt, in der neuen Förderperiode diesen Anteil weiter zu
erhöhen. Dies erfolgt über eine gezielte Ansprache von Frauen bei den einzel-
nen Fördermaßnahmen sowie über spezielle und die allgemeinen Maßnahmen
ergänzende Angebote, die es Frauen erleichtern, an den Fördermaßnahmen teil-
zunehmen (Kinderbetreuung, Unterhaltsgeld, Übernahme von Kosten für die
Betreuung von zu pflegenden Angehörigen, sozialpädagogische Begleitmaß-
nahmen etc.).
Als spezifische Maßnahmen, die sich ausschließlich an Frauen richten, werden
in den Programmen von Bund und Ländern durchgeführt:
– zur Förderung der Existenzgründung: Beratung, Qualifizierung und Coa-

ching sowie gezielte Existenzgründungshilfen;
– Beratungsstellen, insbesondere für Berufsrückkehrerinnen;
– frauenspezifische Qualifizierungsprojekte;
– Programme zur Frauenförderung (u. a. in kleinen und mittleren Unterneh-

men oder für Frauen in Führungspositionen);
– Förderung der Ausbildung in zukunftsträchtigen oder sogenannten „Män-

nerberufen“ (insbesondere Informations- und Kommunikationstechnologie);
– Förderung der Teilzeitarbeit und von flexiblen Arbeitszeitformen;
– Förderung der Kinderbetreuung;
– Einstellungszuschüsse für die Beschäftigung von Frauen, insbesondere von

älteren Frauen;
– Studien und Analysen bezogen auf die Beschäftigungssituation von Frauen.
Die Planungen des Bundes und der Länder sehen vor, mit diesen spezifischen
Maßnahmen über die gesamte Förderperiode 2000 bis 2006 insgesamt etwa
200 000 Frauen zu fördern. Davon sollen auf den Bund etwa 100 000 Frauen
entfallen, über die Programme der Länder sollen ebenfalls 100 000 Frauen ge-
fördert werden.

2. Sind der Bundesregierung ähnliche Maßnahmen der Bundesländer be-
kannt?

Wenn ja, welche sind das?

Findet eine Abstimmung hinsichtlich der einzelnen Maßnahmen mit den
Bundesländern statt?

Im Rahmen von Ziel 1 (Ost-Deutschland, Ost-Berlin nur bis 2005) wird der ESF
sowohl über ein Programm des Bundes als auch über spezielle Programme der
einzelnen Bundesländer umgesetzt (sogenannte Operationelle Programme). Das
heißt, die Bundesländer entscheiden im Rahmen ihrer jeweiligen Programme in
eigener Verantwortung, welche Maßnahmen für Frauen angeboten und durch-
geführt werden. Eine Abstimmung der Strukturfondsförderung erfolgt für das
gesamte Ziel 1 auf der Ebene des von der Europäischen Kommission genehmig-
ten sogenannten Gemeinschaftlichen Förderkonzeptes. Dieses umfasst die Pro-
gramme des Bundes und der Länder für alle deutschen Ziel 1-Gebiete und für
jeden der vier beteiligten Europäischen Strukturfonds (neben dem ESF noch der
Regionalfonds EFRE, derAgrarfonds EAGFL sowie der Fischereifonds FIAF).
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Im Rahmen von Ziel 3 (West-Deutschland und West-Berlin, sowie Ost-Berlin
in 2006) erfolgt die Umsetzung der ESF-Förderung durch ein gemeinsames
Programm von Bund und Ländern, so dass sich hierbei eine enge Abstimmung
bei der Programmdurchführung ergibt.
Der Bund und die Länder haben sich in allen Programmen eine umfassende
Umsetzung des Gender-Mainstreaming-Ansatzes in der Arbeitsmarkt- und Be-
schäftigungspolitik vorgenommen und daher konsequent die überproportionale
Berücksichtigung von Frauen in allen Förderbereichen vorgesehen. Sowohl in
Ziel 1 als auch in Ziel 3 sind die angebotenen und durchgeführten Maßnahmen
von Bund und Ländern vergleichbar, verfolgen gleiche oder ähnliche Schwer-
punkte, sind allerdings auf die jeweilige Situation in den einzelnen Ländern
oder im Bund ausgerichtet. Eine Abstimmung zwischen Bund und Ländern er-
folgt im Rahmen sogenannter Begleitausschüsse sowie durch die umfassende
Begleitung und Bewertung der Programme.

3. In welcher Höhe und nach welchen Maßgaben werden die Mittel aus dem
ESF auf die Bundesländer verteilt?

Ist eine Verteilung an eine zu fördernde Personenzahl gekoppelt?

Wenn ja, wie ist der prinzipielle Anteil an Frauen gesichert?

Die Verteilung der ESF-Mittel auf den Bund und die Bundesländer können den
beigefügten Tabellen entnommen werden.
Die Verteilung der Mittel zwischen Bund und Ländern und auf die einzelnen
Länder erfolgte unter Berücksichtigung von sechs arbeitsmarktpolitischen Kri-
terien, die von der Europäischen Kommission bei der Verteilung der Mittel auf
die einzelnen Mitgliedstaaten angewandt wurden: Jugendarbeitslosigkeit,
Langzeitarbeitslosigkeit, Differenz zwischen der Anzahl der beschäftigten
Männer und der Anzahl der beschäftigten Frauen, Erwerbstätige ohne allge-
meine Schulbildung, Beschäftigte insgesamt und Sozialhilfeempfänger. Die
Verteilung der Mittel ist nicht an die zu fördernde Personenzahl gekoppelt.
Der Anteil von Frauen an den Fördermaßnahmen wird – wie oben unter
Frage 1 ausgeführt – durch spezielle Maßnahmen sowie durch die Vorgabe der
Beteiligung von Frauen entsprechend ihres Anteils an den Arbeitslosen ge-
sichert.

4. Wie misst die Bundesregierung die Erfolgsquote der durchgeführten Maß-
nahmen des ESF?

Besteht eine Möglichkeit, die langfristige Wirkung der Maßnahmen zu
beobachten, um ggf. arbeitsmarktpolitische Effekte feststellen zu können?

Beabsichtigt die Bundesregierung, eine entsprechende Qualitätsstandard-
sicherung einzuführen?

Die Maßnahmen des ESF werden im Rahmen der einzelnen Programme des
Bundes und der Länder fortlaufend begleitet und bewertet. Dies erfolgt anhand
festgelegter Indikatoren, die einheitlich für Bund und Länder gelten (Kontext-,
Input-, Verlaufs-, Ergebnis-, Wirkungs- und Effizienzindikatoren). Ein zentra-
les Element der Systematik für Begleitung und Bewertung ist das neu konzi-
pierte Stammblattverfahren, das insbesondere dazu beiträgt, die wesentlichen
Informationen zum materiellen Verlauf der Programme umfassend darstellen
zu können sowie eine gute Basis für die Evaluation liefert. Mit diesem Verfah-
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ren ist eine Sicherung entsprechender Qualitätsstandards bei der Begleitung
und Bewertung gewährleistet.
Die Programme werden während ihrer gesamten Laufzeit von 2000 bis 2006
fortlaufend begleitet und bewertet, so dass die Wirkung der durchgeführten
Maßnahmen langfristig beobachtet und ausgewertet werden kann.

5. Welche Maßnahmen wird die Bundesregierung ergreifen, um besondere
Förderungen von Frauen für sog. zukunftsträchtige Berufe zu ermög-
lichen?

Nach welchen Kriterien werden diese Maßnahmen ausgerichtet sein?

Handelt es sich dabei um spezielle Anregungen für bestimmte zukunfts-
trächtige Berufe, in denen auch Aufstiegsmöglichkeiten gegeben sind?

Die Förderung des Zugangs von Frauen in sogenannte zukunftsträchtigen
Berufe ist wesentlicher Bestandteil der spezifischen Maßnahmen. Geplant sind
insbesondere Maßnahmen zur Qualifizierung von Mädchen und Frauen in
zukunftsträchtigen und derzeit noch überwiegend von Männern besetzten Be-
rufen und Branchen, z. B. in der Medienwirtschaft, im Umweltschutz oder
Tourismus, in den produktionsbezogenen Dienstleistungen und den Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie-Berufen. Auch soll die Förderung im
Rahmen des ESF dazu beitragen, für Frauen und Mädchen den Zugang zur
Informationsgesellschaft zu verbessern. Dazu gehört die möglichst frühzeitige
Heranführung von jungen Frauen an die modernen Informations- und Kommu-
nikationstechnologien, z. B. in Form von Betriebspraktika oder längerfristig
angelegten Kooperationsprojekten zwischen Schulen, Betrieben, Technologie-
zentren, Forschungseinrichtungen. Des Weiteren ist ein spezielles Programm
zur Berufsorientierung von Mädchen auf Technik und Naturwissenschaften so-
wie auf die neuen Berufe im Bereich der Informationstechnik geplant.
Da Frauen in Führungspositionen in Deutschland noch immer die Ausnahme
sind, werden die ESF-Mittel gezielt zur Förderung von Frauen in Führungs-
positionen bzw. zur Erleichterung des beruflichen Aufstiegs von Frauen einge-
setzt. Die geplanten Konzepte zielen auf die Reduktion der so genannten ver-
tikalen Spaltung des Arbeitsmarktes, und zwar nicht nur im Bereich der
Großunternehmen, sondern verstärkt auch in kleinen und mittleren Unterneh-
men und im öffentlichen Dienst. Hierzu werden Angebote entwickelt, die auf
die jeweils unterschiedliche Situation in Branchen aber auch in den verschiede-
nen Größenklassen der Unternehmen abgestimmt sind.
Das 1999 von der Bundesregierung vorgelegte Programm „Frau und Beruf“
enthält ein umfassendes gleichstellungspolitisches Arbeitsprogramm, das u. a.
darauf abzielt, die Ausbildungs- und Beschäftigungschancen von Frauen und
ihre beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten in zukunftsträchtigen Berufen zu ver-
bessern.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat eine Vielzahl von Pro-
jekten zur Erweiterung des Berufswahlspektrums, zur Verbesserung der Ar-
beitsplatzchancen und der beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten von Frauen in
zukunftsorientierten Berufen eingeleitet. In diesen Vorhaben geht es auch da-
rum, bereits junge Frauen und Mädchen durch gezielte Maßnahmen auf ent-
sprechende Berufe vorzubereiten:
– Mit der Erweiterung des Berufswahlspektrums im Bereich der dualen Aus-

bildung beschäftigt sich das Vorhaben „Berufsplanung für Mädchen – Job
sucht mich“: Es zeigt verschiedene berufliche Alternativen zu sog. frauen-
typischen Berufen auf und soll Mädchen neue Perspektiven der Berufsorien-
tierung eröffnen.
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– Im Projekt „Erstellung und Erprobung einer Internet-Praktikumsdatenbank
zur Verbesserung des Zugangs von Mädchen zu Handwerksberufen am Bei-
spiel der Handwerkskammern in Nordrhein-Westfalen“ des Westdeutschen
Handwerkskammertags wurde eine Datenbank entwickelt, aufgebaut und
erprobt, die Praktikumsplätze für Schülerinnen vor allem in gewerblich-
technischen Berufen vermittelt. Es konnten sofort über 2000 Praktikums-
plätze für Mädchen, gerade auch in traditionell eher männlich dominierten
Ausbildungsberufen, in die Datenbank aufgenommen werden. Zur Zeit wird
eine vergleichbare Aktion für die neuen Bundesländer vorbereitet.

– Im Dezember 1999 startete das Bundesministerium für Bildung und For-
schung die Informationskampagne „Be.Ing – In Zukunft mit Frauen". Sie
soll dazu beitragen, dass mehr Frauen als bisher eher frauenuntypische Inge-
nieur- und Informatikstudiengänge ergreifen.

– Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Kompe-
tenzzentrum „Frauen in Informationsgesellschaft und Technologie“ soll
durch ein umfassendes Angebot ebenfalls dazu beitragen, Frauen in zu-
kunftsträchtigen technikorientierten Berufen Chancen zu eröffnen.

– Ferner hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
in Kooperation mit der Initiative D 21 ein bundesweites Ausbildungsprojekt
für Mädchen in IT- und Medienberufen gestartet. Im Zeitraum 2000 bis
2005 soll mit einer bundesweiten Kampagne das Interesse von jungen
Frauen zum Erlernen eines der neuen Ausbildungsberufe in der IT- oder Me-
dienbranche gesteigert werden.

6. Wie sehen die Pläne der Bundesregierung aus, um die Berufswegeentwick-
lung von Frauen zu untersuchen?

Beinhalten diese Untersuchungen, aus welchen Gründen Frauen frauen-
typische Berufe ergreifen und aus welchen Gründen sie männertypische
Berufe nicht ergreifen?

Welchen Zeitplan verfolgt die Bundesregierung, um die Ergebnisse dieser
Untersuchungen umzusetzen?

Im Rahmen der Förderung aus Mitteln des ESF werden systematische Analy-
sen der Ursachen der Benachteiligungen von Frauen am Arbeitsmarkt sowie
der Potenziale von Frauen finanziert. Diese Untersuchungen werden insbeson-
dere der Frage der Berufswahl von jungen Frauen nachgehen. Darauf aufbau-
end sollen Konzepte zur weiteren Intensivierung des Gender-Mainstreaming-
Ansatzes entwickelt und umgesetzt werden. Ein Zeitplan kann zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt noch nicht vorgestellt werden, da dieser von den Ergebnissen
der Studien und den vorgeschlagenen zu entwickelnden Konzepten abhängt.
Die Berufswegentwicklung von Frauen ist durch zahlreiche Friktionen gekenn-
zeichnet. Zum einen wählen Mädchen häufig Berufe, die wenig Aufstiegsmög-
lichkeiten bieten. Zum anderen sind die Erwerbsbiografien durch Unterbre-
chungen gekennzeichnet, die in der Fort- und Weiterbildung nur unzureichend
berücksichtigt werden. Zahlreiche der in der Antwort zu Frage 5 aufgeführten
Projekte bearbeiten Aspekte, die diese Situation grundlegend verbessern kön-
nen und zur Verwirklichung des Gender-Mainstreaming-Ansatzes beitragen.
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7. Inwieweit ist eine besondere Förderung des ländlichen Raumes vorgese-
hen?

Welche besonderen Frauenförderungen sind für den ländlichen Raum
geplant?

Eine besondere Förderung des ländlichen Raumes durch Mittel des ESF erfolgt
im Rahmen der Programme für das sogenannte Ziel 2. Hierbei handelt es sich
um eine Förderung in ausgewählten und von der Europäischen Kommission
gesondert genehmigten Gebieten, die vom Strukturwandel besonders betroffen
sind. Hierunter fallen in einigen Bundesländern insbesondere auch ländliche
Gebiete. Die Umsetzung der Ziel 2-Programme erfolgt in eigener Verantwort-
lichkeit durch die jeweiligen Bundesländer. Auch für Ziel 2 gelten die oben ge-
nannten Grundsätze der besonderen Berücksichtigung von Frauen bei der För-
derung im Rahmen von ESF-Maßnahmen sowie der gezielten Förderung von
Frauen durch spezifische Maßnahmen.

8. Wie sehen die Pläne der Bundesregierung aus, die Frauen ohne Leistungs-
ansprüche die Teilnahme an den Förderprogrammen zu ermöglichen, d. h.
auch beispielsweise mit der Möglichkeit einer Kinderbetreuung?

Wird das in der letzten Förderperiode von 1994 bis 1999 aufgelegte
Arbeitsförderungsprogramm AFG-Plus weitergeführt?

Beabsichtigt die Bundesregierung eine Aufstockung des Programms?

Im Rahmen der Förderung durch den ESF wird gewährleistet, dass Frauen –
auch ohne Leistungsansprüche – an den Förderprogrammen und Maßnahmen
teilnehmen können. Finanziert werden können nicht nur Kinderbetreuung, son-
dern auch Betreuungskosten – etwa für pflegebedürftige Angehörige –, Unter-
haltsgeld oder sozialpädagogische Begleitmaßnahmen. Diese Begleitmaßnah-
men sollen dazu beitragen, dass Frauen die Teilnahme an der Förderung
ermöglicht wird.
Das in der letzten Förderperiode 1994 bis 1999 aus Mitteln des ESF erfolgreich
durchgeführte Arbeitsförderungsprogramm AFG-plus wurde für die neue För-
derperiode 2000 bis 2006 als Programm „SGB III-plus“ erneut aufgelegt. Die
bewährten Instrumente des Arbeitsförderungsprogramms AFG-plus sind im
Nachfolgeprogramm für die neue Förderperiode übernommen worden. Das zur
Verfügung stehende finanzielle Volumen des Bundesprogramms „SGB III-plus“
entspricht in etwa dem Volumen des Vorläuferprogramms. Die tatsächlichen
Ausgaben sind jedoch abhängig von der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt.

9. Wie ist die Kombination mehrerer Querschnittsaufgaben gewährleistet,
zum Beispiel die Querschnittsaufgabe Frauenförderung und die Quer-
schnittsaufgabe Medienkompetenz?

Die Kombination verschiedener Querschnittsaufgaben wird dadurch gewähr-
leistet, dass für jede Querschnittsaufgabe im Rahmen der Begleitung und Be-
wertung der ESF-geförderten Programme gesondert darauf geachtet wird, dass
die entsprechenden Vorgaben erfüllt sind und die jeweiligen Themen tatsäch-
lich in allen Maßnahmen berücksichtigt und umgesetzt wurden. Im Rahmen
des so genannten Stammblattverfahrens wird regelmäßig erfasst, ob und in wel-
chem Umfang die Maßnahmen bzw. Projekte den Querschnittsthemen zuzu-
rechnen sind.
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Durch die eingeleiteten Maßnahmen der Bundesregierung zum Gender-Main-
streaming als durchgängiges Leitprinzip in allen Programmen und Maßnahmen
der Bundesregierung wird die Zusammenführung der Querschnittsaufgabe
„Frauenförderung“ mit der Querschnittsaufgabe „Medienkompetenz“ durch
das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Programm
„Neue Medien in der Bildung“ gewährleistet. In diesem Vorhaben, das die drei
Säulen Entwicklung von Bildungssoftware für Schulen, berufliche Aus- und
Weiterbildung und Hochschulen umfasst, soll Gender-Mainstreaming/Chan-
cengleichheit beispielhaft umgesetzt werden.

10. Welche Software-Programme werden zur Erfassung der individuellen
Daten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingesetzt bzw. erprobt?

Welche individuellen Angaben sollen erfasst werden?

Inwieweit sind die Anonymität und der Datenschutz gewährleistet?

Für die Erfassung der Informationen über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
wurde das so genannte Stammblattverfahren als verbindliche Vorgehensweise
für alle an der Umsetzung des ESF beteiligten Stellen vereinbart. Die Länder,
die Bundesanstalt für Arbeit, das Bundesministerium für Arbeit und Sozialord-
nung, das Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie das Bundesmi-
nisterium für Frauen, Senioren, Familie und Jugend werden bei den von ihnen
verantworteten Maßnahmen jeweils Daten über Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer individuell erfassen.
Die Erstellung der dafür erforderlichen Softwareprogramme liegt in der Verant-
wortung der jeweils zuständigen Stelle. Das Bundesministerium für Arbeit und
Sozialordnung wird eine Software einsetzen, die sicherstellt, dass die von den
anderen beteiligten Institutionen zu liefernden Daten sinnvoll aggregiert und
im Gesamtkontext ausgewertet werden können.
Die Stammblätter enthalten folgende zentrale Informationen zu Teilnehmer-
innen und Teilnehmern auf individueller Ebene:
– Art der Maßnahme (nach einer Maßnahmetypologie mit über 40 Untermaß-

nahmen)
– Alter
– Geschlecht
– Nationalität
– Spätaussiedler/in
– behindert
– Schulabschluss
– Art der Berufsausbildung
– Status vor Eintritt in die Maßnahme (arbeitslos, arbeitslos gemeldet, Dauer

der Arbeitslosigkeit vor Maßnahmebeginn, Berufsrückkehrerin)
– geplanter (Berufs-) und realisierter Abschluss der Maßnahme
– Maßnahmeabbruch und Ursachen für Abbruch
– Verbleib unmittelbar und 6 Monate nach Maßnahmeende (Beschäftigung,

Arbeitslosigkeit etc.)
Die Anonymität und der Datenschutz werden wie folgt gewährleistet:
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– Alle mit der Erfassung, Verarbeitung und Weiterleitung der Stammblätter
befassten Personen, müssen eine Erklärung abgeben, dass diese die Belange
des Datenschutzes beachten.

– Die Datensätze mit Informationen zu einzelnen Personen werden grundsätz-
lich getrennt. Teil 1 enthält Name und Anschrift, Teil 2 die beschriebenen
Informationen zu Art der Maßnahmen, Alter, Geschlecht etc.

– Die personenbezogenen Angaben (Name, Anschrift) werden getrennt vom
Datensatz mit den sonstigen Angaben aufbewahrt. Diese Daten werden nur
für Kontrollzwecke (z. B. durch den Europäischen Rechnungshof) und für
die durchzuführende Evaluation benötigt. Die mit der Evaluation beauf-
tragte Institution muss gegenüber dem Datenschutzbeauftragten beim Bun-
desministerium für Arbeit und Sozialordnung eine datenschutzrechtliche Er-
klärung abgeben.

11. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, dass durch eine möglichst um-
fangreiche – unter datenschutzrechtlichen Voraussetzungen erstellte –
Datei wichtige Rückschlüsse auf die Zielgruppen und die Effizienz der
Maßnahmen erreicht werden können?

Die Einführung des Stammblattverfahrens für die ESF-Förderperiode 2000 bis
2006 erfolgte, um durch eine verbesserte Information über die Art der durchge-
führten Maßnahmen und die Zusammensetzung der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer und deren Verbleib nach Maßnahmeende ein effektives Verfahren zur
Ermittlung der Effizienz der Maßnahmen zu gewährleisten. Die Bundesregie-
rung ist der Auffassung, dass durch eine umfassende Berücksichtigung zentra-
ler Daten die Qualität der Maßnahmen erhöht wird.

12. Werden bei der Abfrage der Daten die dringend notwendigen Informatio-
nen nach sozialer Situation (allein erziehend oder verheiratet), nach Aus-
bildungsstand, nach dem beruflichen Hintergrund, nach dem Alter, nach
der Zahl der Kinder, nach dem Alter der Kinder berücksichtigt, um zu-
künftig eine spezielle Zielgruppenansprache durchführen zu können?

Diese wichtigen Informationen werden – wie bereits in der Antwort auf die
Frage 10 beschrieben – erfasst. Nicht erhoben werden im Stammblattverfahren
nur die Daten zur Kinderzahl und dem Alter der Kinder. Es wird aber erfasst,
ob in den jeweiligen Maßnahmen auch Angebote zur Kinderbetreuung gemacht
werden. Im Rahmen der Evaluation der Maßnahmen werden die Informationen
zur Kinderzahl erhoben. Dies stellt sicher, dass eine umfassende Bewertung der
Zielgruppengenauigkeit der Maßnahmen möglich ist und auch erfolgt.

13. Werden bei der Erfassung der Daten bei Berufsrückkehrerinnen der Zeit-
raum und die Gründe (z. B. Elternzeit) der Erwerbsunterbrechung sowie
die Gründe für die Rückkehr erfragt?

Diese Informationen werden ebenfalls sowohl im Stammblattverfahren (Status
und Dauer der Arbeitslosigkeit vor Maßnahmebeginn) sowie im Rahmen der
flächendeckenden Evaluation der Maßnahmen (Gründe und Dauer der Er-
werbsunterbrechung) erfasst.
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14. Werden bei Maßnahmen für Existenzgründerinnen der entsprechende be-
rufliche Hintergrund erfasst und in welcher Sparte eine Existenzgründung
geplant ist?

Bei allen Maßnahmen zur Existenzgründungsförderung werden der berufliche
Hintergrund sowie die Branche, in der die Gründung erfolgt, erfasst. Die Eva-
luation wird zusätzlich untersuchen, wie erfolgreich und nachhaltig die Grün-
dung war.

15. Wie soll die Vernetzung zwischen Bund, Ländern und EU aussehen?

Wer hat Zugriff auf Daten?

In welchen Abständen sind Datenabgleichungen und Zwischenanalysen
zwischen Ländern und Bund vorgesehen?

Die Vernetzung zwischen Bund und Länden wird durch ein einheitliches und
verbindliches Datenaustauschformat sichergestellt.
Die Europäische Union hat mit Ausnahme von Kontrollen kein Zugriffsrecht
auf die Daten. Die Europäische Kommission wird über die Daten zur Förder-
praxis im Rahmen der jährlichen Durchführungsberichte und der Zwischen-
und Schlussevaluation unterrichtet. Den Berichten werden jeweils umfassende
Tabellenanhänge beigefügt.
Das Zugriffsrecht auf Individualdatensätze liegt ausschließlich bei den zustän-
digen Ministerien der Länder, bei der Bundesanstalt für Arbeit und den drei
programmumsetzenden Bundesministerien, und zwar jeweils nur für die För-
dervorgänge, die in deren Verantwortungsbereich fallen. Die Zusammenfas-
sung dieser Datensätze zu Bundesergebnissen bzw. Ergebnissen für die neuen
und alten Bundesländer erfolgt über ein spezielles Tabellenprogramm, das ge-
währleistet, dass die notwendigen differenzierten Informationen – z. B. nach
Alter, Geschlecht, Status vor Maßnahmebeginn, Schulabschluss etc. – auch auf
diesen Aggregationsebenen verfügbar sind.
Weiterhin werden die mit der Evaluation beauftragten Stellen – nach Verpflich-
tung auf den Datenschutz – auf diese Daten zurückgreifen können, um bei-
spielsweise Befragungen durchzuführen.
Ein Datenaustausch zwischen Bund und Ländern findet jährlich im Zuge der
Erstellung der Jahresberichte statt. Diese Jahresberichte enthalten umfassende
Analysen der Förderpraxis. Zusätzlich erfolgt eine unabhängige Zwischen- und
Schlussbewertung der durchgeführten Maßnahmen.
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